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Satzung  
 

(Stand: 02.10.2008)  
 
 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr  
 

1. Der Verein führt den Namen Hochwasserschutzverband Niederrhein nach der beabsich-
tigten Eintragung in das Vereinsregister mit dem Zusatz „e.V.“.  
2. Der Sitz des Vereins ist in Voerde.  
3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 

§ 2 Zweck  
 

1. Der Zweck des Vereins ist der Schutz der Menschen, der Umwelt, Natur und der Kultur. 
Insbesondere des Bodens, des Grundwassers und der Fließgewässer, besonders des 
Hochwasserschutzes am Niederrhein aber auch die Abfederung von Folgelasten für die 
betroffenen Bewohner, die durch Bergbauaktivitäten und Überflutungen entstehen.  
2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i.S.d. § 51 
der Abgabenordnung.  
3. Der Satzungszweck wird insbesondere erreicht durch das Schaffen von Umweltbe-
wusstsein bei Bürgern und Verantwortlichen in Wirtschaft, Verwaltung und Politik, die 
Schutzgüter Boden, Wasser, Sachgüter und das kulturelle Erbe zu schützen.  
4. Der Verein setzt sich insbesondere ein, um schädliche Bodenveränderungen abzuweh-
ren sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge 
gegen nachteilige Einwirkungen auf Gewässer und den Boden zu treffen (§ 1 Satz 2  
des Bundesbodenschutzgesetzes).  
5. Ziel ist es, Einwirkungen auf den Boden und Veränderungen, soweit sie nicht durch 
normale landwirtschaftliche Tätigkeiten begründet sind, seiner natürlichen Funktion soweit 
wie möglich zu vermeiden.  
6. Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche 
Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit herbei-
zuführen (§ 2 Abs. 3 des Bundesbodenschutzgesetzes) sollen abgewehrt werden.  
7. Zur Erfüllung des Vereinszwecks klärt der Verein in der Öffentlichkeit über die Auswir-
kungen schädlicher Bodenveränderungen auf, führt Gespräche mit den Verursachern, 
Bürgern, Behörden u. a., um eine Vermeidung schädlicher Bodenveränderungen zu errei-
chen und Einwirkungen auf die Schutzgüter, Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Sachgü-
ter zu minimieren.  
8. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke.  
9. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.  
10. Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als 
Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  
11. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  
12. Bei Wegfall des gemeinnützigen Zweckes ist das Vermögen zu steuerbegünstigten 
Zwecken für den Umwelt- und Gewässerschutz zu verwenden.  
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§ 3 Mitgliedschaft  
 

1. Mitglied des Vereins kann jede volljährige Person werden, wie auch juristische Perso-
nen des öffentlichen oder privaten Rechts.  
Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Darüber entscheidet der Vorstand.  
Gegen eine ablehnende Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Zugang schrift-
lich Beschwerde eingelegt werden, über die von der nächsten ordentlichen Mitgliederver-
sammlung entschieden wird. Die Beschwerdeentscheidung wird schriftlich zugestellt. Ein 
Anspruch auf Mitgliedschaft besteht nicht.  
 
2. Die Mitgliedschaft endet  
a) nach dem Tod (natürliche Person) oder der Auflösung (juristische Person) des Mitglie-
des  
b) durch Austritt  
c) durch Ausschluss aus dem Verein.  
Der Austritt muss schriftlich gegenüber einem Vorstandsmitglied erklärt werden. Er ist nur 
unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen zum Ende eines Kalenderjahres möglich. 
Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in schwerwiegender 
Weise gegen die Interessen des Vereins verstoßen hat. 
Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Mitgliederversammlung 
mit 2/3 Mehrheit. Der Vorstand hat dem betroffenen Mitglied mindestens zwei Wochen vor 
der Mitgliederversammlung den Ausschließungsantrag mit Begründung in Abschrift zu ü-
bersenden. Eine schriftliche Stellungnahme des betroffenen Mitgliedes ist der Mitglieder-
versammlung zur Kenntnis zu bringen. 
Der Ausschließungsbeschluss wird dem Mitglied durch den Vorstand schriftlich mitgeteilt 
und wird mit dem Zugang wirksam. 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen Anteil am Vereinsver-
mögen. 
 

§ 4 Mitgliedsbeiträge  
 

1. Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge, über deren Höhe und Fälligkeit die Mitglieder-
versammlung entscheidet.  
2. Die Mitgliedsbeiträge sind gestaffelt nach Eigentümer/Mieter, Unterneh-
mer/Selbstständige und Vereine/ Körperschaften etc. festzulegen.  
3. Die Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.  

 
 

§ 5 Organe 
 
Organe des Vereins sind:  
 
1. die Mitgliederversammlung  
2. der Vorstand 
3. Fach-/Sachgebiets-Arbeitskreise 
 
Die Mitgliederversammlung kann die Bildung weiterer Vereinsorgane oder Gremien be-
schließen. 

 
 
 



Seite 3 von 4

 

 
§ 6 Vorstand  

 
1. Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen, dem Vorsitzenden und dem 
Stellvertreter, aber höchstens fünf Personen.  
2. Der Vorsitzende und der 1. Stellvertreter bilden den Vorstand im Sinne von § 26 BGB 
(Vertretungsvorstand).  
3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren ge-
wählt. Bis zu einer Neuwahl bleibt der Vorstand im Amt.  
Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit aus, kann der Gesamtvorstand ein Ersatzmit-
glied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen wählen.  
4. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und erledigt alle Verwaltungsaufgaben, 
soweit sie nicht durch die Satzung oder Gesetz einem anderen Vereinsorgan zugewiesen 
sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:  
a) Die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung.  
b) Die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlung. Die Leitung der Mitglie-
derversammlung durch den Vorsitzenden oder einem der stellvertretenden Vorsitzenden. 
c) Die Aufstellung des Haushaltsplanes für jedes Geschäftsjahr, Buchführung, Erstellung 
des Jahresberichtes. 
d) Aufnahme und Mitwirkung beim Ausschluss von Mitgliedern. 
e) Abschluss und Kündigung von Arbeitsverträgen. 

 
§ 7 Mitgliederversammlung  

 
1. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben, soweit sie nicht dem Vor-
stand oder anderen Vereinsorganen obliegen. Sie ist ausschließlich zuständig für folgende 
Angelegenheiten:  
a) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes für das nächste Ge-
schäftsjahr,  
b) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes, des Rechnungsprüfungsberich-
tes der Kassenprüfer, Entlastung des Vorstandes,  
c) Festsetzung der Höhe und Fälligkeit des Mitgliedsbeitrages,  
d) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes,  
e) Änderung der Satzung,  
f) Auflösung des Vereins,  
g) Entscheidung über die Beschwerde gegen die Ablehnung eines Aufnahmeantrages,  
h) Ausschluss eines Vereinsmitgliedes,  
i) Ernennung von Ehrenmitgliedern.  
2. a) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet spätestens im November eines jeden 
Jahres statt. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen,  
- wenn der Vorstand die Einberufung aus dringenden wichtigen Gründen beschließt  
- wenn ein Zehntel der Mitglieder schriftlich unter Angabe der Gründe die Einberufung vom 
Vorstand verlangt.  
b) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden oder einem stellvertreten-
den Vorsitzenden schriftlich unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen un-
ter Angabe der Tagesordnung einberufen. Der Fristablauf beginnt mit dem auf die Absen-
dung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mit-
glied als zugegangen, wenn es an die, dem Vertretungsvorstand zuletzt bekannt gegebe-
ne Anschrift, gerichtet wurde.  
Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor Beginn der Mitgliederversammlung 
schriftlich die Ergänzung der Tagesordnung verlangen. Danach und in der Mitgliederver-
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sammlung gestellte Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung können nur durch Ent-
scheidung der Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit zugelassen werden.  
 
c) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die 
Versammlung den Leiter.  
 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 
jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.  
 
Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt; zum Protokollführer kann 
auch ein Nichtmitglied bestimmt werden.  

 
§ 8 Auflösung des Vereins  

 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 7 geregel-
ten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts an-
deres beschließt, sind der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden gemeinsam  
vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend 
für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechts-
fähigkeit verliert.  
 
Im Falle der Auflösung fällt das Vereinsvermögen gemäß § 2 letzter Absatz und nach Ab-
stimmung mit dem Finanzamt einem steuerbegünstigten Zweck zu.  

 
 
 

Voerde, den 02. Oktober 2008  
 
 

Der Vorstand: 


